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63. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Landeshauptstadt 
Düsseldorf 
 
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat am 15. Juni 2023 aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV NRW S. 666/ SGV NRW 2023) folgende 
Satzung beschlossen: 
 
Artikel 1 
Die Hauptsatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf in der Fassung vom 8.Juli 2003 
(Ddf. Amtsblatt Nr. 28 vom 12.Juli 2003), zuletzt geändert durch Satzung  
vom 25.3.2021 (öffentliche Bekanntmachung auf der Website der Landeshauptstadt 
Düsseldorf www.duesseldorf.de/bekanntmachungen am 31.3.2021; nachrichtlich Ddf. 
Amtsblatt Nr. 13/14 vom 10.4.2021) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 13 Abs. 1 und 3 wird jeweils die Bezeichnung „Büro für Gleichstellung“ in 
„Amt für Gleichstellung und Antidiskriminierung“ geändert und in der jeweils 
richtigen grammatikalischen Form dargestellt. 
 
2. Es wird folgender neuer § 26 eingefügt: 
 
§ 26 Benennung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf ehrt verdiente Persönlichkeiten auf 
verschiedene Weise für ihre Leistungen oder ihr Engagement. Zu den größten 
Ehrungen, die im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung vergeben werden 
können, zählt die Benennung einer Straße, eines Weges oder eines Platzes auf dem 
Stadtgebiet. Die Landeshauptstadt Düsseldorf ehrt mit einer solchen Benennung 
ausschließlich verstorbene Persönlichkeiten, die sich ehrenamtlich oder weit über 
ihren Berufsalltag hinausgehend für die Bürgerinnen und Bürger eingesetzt und 
engagiert haben oder sich durch sonstige herausragende Leistungen auszeichneten. 
Diese Leistungen können auf sozialer, politischer, kultureller oder künstlerischer, 
sportlicher, wirtschaftlicher oder publizistischer Ebene oder im lokalen Brauchtum 
und Ehrenamt erbracht worden sein. Gewürdigt wird die gesamte Lebensleistung 
einer Persönlichkeit. Verbunden mit dieser Ehrung ist neben der Würdigung der 
Person und ihrer Leistung vor allem der Vorbildcharakter für die Bürgerinnen und 
Bürger: Die geehrte Person sollte dem Leitgedanken der Landeshauptstadt von 
Weltoffenheit, Toleranz und Menschlichkeit nicht entgegenstehen. Jüngere 
Generationen müssen in der geehrten Person einen Vorbildcharakter für ein 
gesamtstädtisches Gemeinwesen erkennen können. 
Straßenbenennungen werden zunächst der Fachverwaltung (Stadtarchiv und Mahn- 
und Gedenkstätte) zur Überprüfung vorgelegt. 
 
Es besteht kein Anspruch auf bzw. keine Verpflichtung zur Auswahl einer bestimmten 
Person für eine Ehrung. Der Rat entscheidet im Rahmen der vorgenannten 
Grundsätze nach freiem Ermessen. 
 
Die Regelung gilt entsprechend für Bezirksvertretungen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit. 
 

http://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen


3. Der bisherige § 26 wird § 27. 
 
Artikel 2 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 



 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Die vom Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf am 15.6.2023 beschlossene  
63. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt, 
2. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Düsseldorf vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Düsseldorf, den 27.6.2023     
 
 

 
 

Dr. Stephan Keller 
                                                        Oberbürgermeister 
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